
Anlage 1 
 
 

2. Satzung zur Änderung der Parkgebührenordnung der Stadt Halle (Saale) 
 
 
Auf der Grundlage  des § 6 a Abs. 6 und Abs. 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert 
durch Art. 5 Abs. 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846), der §§ 6 und 8 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. April 2019 (GVBl. LSA S.66) in 
Verbindung mit § 1 der Verordnung über Parkgebühren des Landes Sachsen-Anhalt (ParkG 
VO) vom 04. August 1992 (GVBl. LSA S. 645), geändert durch Artikel 105 des Gesetzes 
vom 07. Dezember 2001 (GVBl. LSA S. 540) hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in sei-
ner Sitzung am   folgende 2. Satzung zur Änderung der Parkgebührenordnung 
der Stadt Halle (Saale), zuletzt geändert durch Satzung vom 23. Mai 2001, beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

§ 1 der Parkgebührenordnung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 1 

Gebührenpflicht 
 
(1) Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen nur während des Laufes einer 
Parkuhr oder nur mit einem Parkschein zulässig ist, der aus einem aufgestellten Parkschein-
automaten entnommen werden kann, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Parkgebüh-
renordnung erhoben.  
 
(2) Die Parkgebühren gemäß Satz (1) können auch anderweitig im Rahmen des zweckbe-
stimmten elektronischen oder digitalen Zahlungsverkehrs entrichtet werden. 
 
(3) Unberührt bleibt die Befugnis, Anwohner mit Sonderparkberechtigung von der Gebühren-
pflicht auszunehmen sowie ausnahmsweise im Rahmen von Stadtmarketingaktionen von der 
Gebührenerhebung für einige Stunden oder einen Tag abzusehen.“ 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Halle (Saale) in Kraft.  
 
 
Stadt Halle (Saale), den 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister     Dienstsiegel 
 
 

 


